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Erläuterungen zur Beantwortung des beiliegenden Fragebogens zur Überprüfung der Altersgrenzen im Mammographie-Screening-Programm (MSP)
Der G-BA hat bereits am 21. September 2023 eine Änderung der KFE-RL in Bezug auf die obere Altersgrenze beschlossen. Die strahlenrechtliche Zulassung gemäß § 84 Absatz 1 i.V. m. § 5 Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) erfolgte über eine entsprechend durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz. Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) angepasste Brustkrebs-Früherkennungs-Verordnung (BrKrFrühErkV) am 21. Februar 2024. Die neu anspruchsberechtigten Frauen der oberen Altersgrenze erhalten nach einer organisatorisch erforderlichen Umsetzungsperiode seit 1. Januar 2025 regelmäßige Einladungen.
Mit der 2. Änderung der BrKrFrühErkV für Frauen von 45 bis 49 Jahren liegt die strahlenschutzrechtliche Grundlage durch das BMUKN seit dem 5. März 2026 vor, damit auch Frauen dieser Altersgruppe am Screening teilnehmen können.
Das gegenständliche Beratungsverfahren im G-BA bezieht sich auf die Überprüfung der unteren Altersgrenzen im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms für Frauen im Alter zwischen 45 und 49 Jahren. 
Gemäß 2. Kapitel § 6 der Verfahrensordnung des G-BA erhalten Sie Gelegenheit zur Abgabe einer ersten Einschätzung zum angekündigten Beratungsgegenstand. Bitte legen Sie Ihrer Einschätzung den nachfolgenden Fragebogen zu Grunde.
Sollten Ihrer Meinung nach wichtige Aspekte in der Beurteilung der Methode in diesen Fragen nicht berücksichtigt sein, bitten wir darum, diese Aspekte zusätzlich zu erläutern.
Maßgeblich für die Beratung der Methode durch den Gemeinsamen Bundesausschuss sind unter anderem die wissenschaftlichen Belege, die Sie zur Begründung Ihrer Einschätzung anführen. Bitte ergänzen Sie Ihre Einschätzung daher durch Angabe der Quellen, die für die Beurteilung des genannten Verfahrens maßgeblich sind und fügen Sie die Quellen bitte - soweit möglich - in Kopie bei.
Wir bitten Sie, uns Ihre Unterlagen nach Möglichkeit in elektronischer Form (z. B. Word- oder PDF-Dokumente) per E-Mail an „mammografie@g-ba.de“ zu übersenden. Die Frist zur Abgabe einer ersten Einschätzung endet am 26. Mai 2026.
Mit der Abgabe einer Einschätzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese in einem Bericht des G-BA wiedergegeben werden kann, der mit Abschluss der Beratung zu jedem Thema erstellt und der Öffentlichkeit via Internet zugänglich gemacht wird.




Funktion des Einschätzenden
Bitte geben Sie an, in welcher Funktion Sie diese Einschätzung abgeben (z. B. Verband, Institution, Hersteller, Leistungserbringer, Privatperson).









Fragebogen zur Bewertung der Überprüfung der Altersgrenzen im Mammographie-Screening-Programm (MSP)

	Nutzen und medizinische Notwendigkeit

	1. Der Nutzen und Schaden der Früherkennung von Brustkrebs mittels MSP für Frauen zwischen 45 und 49 Jahren wurde bereits vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)[footnoteRef:1] und dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)[footnoteRef:2] bewertet. [1:  Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen (IQWiG). Überprüfung der Altersgrenzen im Mammografie-Screening- Programm, Abschlussbericht [online]. 2022. [Zugriff: 16.12.2022]. (Band S21-01). URL: https://www.iqwig.de/download/s21-01_altersgrenzen-im-mammografie-screening-programm_abschlussbericht_v1-1.pdf.]  [2:  Bundesamt für Strahlenschutz. Brustkrebsfrüherkennung mittels Röntgenmammographie bei Frauen unter 50 Jahren [online]. 2024. [Zugriff: 22.03.2024]. (Wissenschaftliche Bewertung des Bundesamtes für Strahlenschutz gemäß § 84 Absatz 3 Strahlenschutzgesetz; Band BfS-55/23). URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2023110840049.] 

Wie bewerten Sie unter Berücksichtigung der vorliegenden Bewertungsergebnisse den altersspezifischen Nutzen und Schaden der Früherkennung von Brustkrebs mittels MSP für Frauen zwischen 45 und 49 Jahren. 
Bitte belegen Sie Ihre Aussagen nach Möglichkeit mit geeigneten Studien.
	

	2. Bitte benennen Sie mit Blick auf die Erkenntnisse seit 2021 erkrankungsspezifische Aspekte (z. B. Relevanz der medizinischen Problematik, Spontanverlauf der Erkrankung, Versorgung spezifischer Patientengruppen, relevante Aspekte der Lebensqualität, Begleiterkrankungen), welche 
· die Verringerung der Altersgrenzen im MSP auf 45 Jahre, 
begründen können oder gegen sie sprechen.
	

	3. Bitte benennen Sie mit Blick auf die Erkenntnisse seit 2021 therapiespezifische Aspekte (z. B. therapeutische Alternativen, Versorgung spezifischer Patientengruppen, Einfluss der Erkrankungsschwere und der Begleiterkrankungen sowie notwendige Begleitmedikationen), welche 
· die Verringerung der Altersgrenzen im MSP auf 45 Jahre, 
begründen können oder gegen sie sprechen.
	


	4. Bitte benennen Sie mit Blick auf die Erkenntnisse seit 2021 diagnostikspezifische Aspekte, welche 
· die Verringerung der Altersgrenzen im MSP auf 45 Jahre, 
begründen können oder gegen sie sprechen.
	

	Wirtschaftlichkeit

	5. Welche Kosten könnten mit Blick auf die Erkenntnisse seit 2021 durch die Verringerung der Altersgrenzen im MSP auf 45 Jahre vermieden werden?
	

	Ergänzende Fragen zur Zielpopulation

	6. Welche Rolle spielt die Brustdichte der Frau im Zusammenhang mit der Absenkung der Altersgrenze auf 45 Jahre?
	

	Sonstiges

	7. Bitte benennen Sie ggf. Aspekte, die in den oben aufgeführten Fragen nicht berücksichtigt werden und zu denen Sie Stellung nehmen möchten.
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